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                          Bekanntmachung 

über die Online-Versteigerung von Fundsachen. 

Alle Fundgegenstände, deren Frist zum Eigentumserwerb bis zum 30.06.2018 abgelaufen 

ist, werden in der Zeit vom 01.09.2018 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2018 (22:00 Uhr) 

versteigert. Die Versteigerung erfolgt im Internet unter der Adresse www.loprio.de. 

Personen, welche einen Fundgegenstand beim städtischen Fundbüro abgegeben haben, 

dessen Frist zum Eigentumserwerb abgelaufen ist, haben die Möglichkeit das Recht auf 

Eigentumserwerb bis zum 31.08.2018 bei der Stadt Ahlen, Fachbereich 1, Fundbüro, 

Westenmauer 10, 59227 Ahlen geltend zu machen. 

 

Ahlen, den 24.07.2018 

 

 

Dr. Alexander Berger 

Bürgermeister 
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http://www.loprio.de/


Sprechzeiten: Mo.-Fr. 8-12 Uhr, Mo.-Mi. 14-16 Uhr, Do. 14-18 Uhr 

Bürgerbüro: Mo., Di. 7:30-16 Uhr, Do. 7:30-18 Uhr, Fr. 7:30-12 Uhr, Produktbereich Soziales: Mo.-Mi. und Fr. 8-12 Uhr, Do. 14-18 Uhr 

Konten der Stadtkasse: Sparkasse Münsterland Ost, IBAN DE77 4005 0150 0060 0002 54, SWIFT-BIC WELADED1MST 

Vereinigte Volksbank Münster eG, IBAN DEO7 4016 0050 3500 0019 00, SWIFT-BIC GENODEM1 MSC 

Gläubiger-ID: DE21ZZZ00000180108 • Steuer-Nr.: 346/5757/7009 • USt-ldNr.: 126045268 

 

     

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Umlegungsverfahren Telgte-Westbevern "Lütke-Esch II 

Vorwegnahme der Entscheidung gem. § 76 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

Bekanntmachung gemäß  § 71 Baugesetzbuch 

 

 

In der Baulandumlegung Telgte-Westbevern "Lütke-Esch II"  wird gemäß § 71 Baugesetz-

buch (BauGB) bekannt gemacht, dass die Vorwegnahme der Entscheidung gem. § 76 

BauGB vom 03.05.2018, bestehend aus Umlegungskarte und Umlegungsverzeichnis, am 

28.06.2018 unanfechtbar geworden ist und durch diese Bekanntmachung in Kraft gesetzt 

wird. Mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung wird der bisherige Rechtszustand durch den 

in der Vorwegnahme der Entscheidung vorgesehenen neuen Rechtszustand ersetzt und 

grundsätzlich die Geldleistungen gem. § 64 BauGB fällig. Diese Bekanntmachung schließt 

die Einweisung der neuen Eigentümer in den Besitz der zugeteilten Grundstücke ein. Die 

Berichtigung der öffentlichen Bücher wird durch die Geschäftsstelle des Umlegungsaus-

schusses der Stadt Telgte veranlasst. Bis zur Berichtigung des Grundbuchs ist die Ein-

sicht in die Vorwegnahme der Entscheidung vom 03.05.2018 jedem gestattet, der ein be-

rechtigtes Interesse darlegt. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diese Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit kann gemäß § 217 Abs. 2 Satz 2 

BauGB innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach der Bekanntmachung Antrag auf ge-

Umlegungsausschuss            STADT    TELGTE 
     

  
      
 
      
      
      
      
      

• Umlegungsausschuss der Stadt Telgte • 

• Geschäftsführer T. Drees • Postfach 100552 • 48054 Münster 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen (bitte angeben)        Datum 

      30751-120 02.07.2018 

Umlegungsausschuss der Stadt Telgte 

Postfach 220 • 48284 Telgte 

 

Geschäftsführer: Thomas Drees 

Hohenzollernring 47 •  48145 Münster 

Postfach 100 552  •  48054 Münster 

 Telefon 0251 – 1 33 33-14 

 Telefax 0251 – 13 60 18 

 E-Mail umlegung@drees-hoersch.de 

 

Auskunft erteilt bei der Stadt Telgte: 

Frau Tanja Heinemann 

Hausanschrift: Baßfeld 4 - 6, 48291 Telgte 

Zimmer 313 

Telefon 02504 – 13 282 

Telefax 02504 – 13 460 

E-Mail tanja.heinemann@telgte.de 

 

505



-  2  - 

richtliche Entscheidung gestellt werden. Der Antrag ist schriftlich oder zur Niederschrift 

bei der Stadt Telgte, Rathaus, Baßfeld 4-6, 48291 Telgte einzulegen. Der Antrag muss 

den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit 

der Verwaltungsakt angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll die 

Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtfertigung des An-

trags dienen. 

Über den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet das Landgericht Arnsberg – 

Kammer für Baulandsachen. 

 

Telgte, 11.07.2018       

          

  

 

    

   gez. Scheer 

               Vorsitzender 
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Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 300204518 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  25. Juli 2018 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
 
 
 
 

Aufnahme einer Kraftloserklärung 
 
 
 
Das aufgebotene Sparkassenbuch 
 
 
Nr. 302158704 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Münsterland Ost, wird hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
Münster,  25. Juli 2018 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
 
Der Vorstand 
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Satzung der Sparkasse 
Münsterland Ost                                

 

 
§ 1 Name und Sitz 
 
(1) Die Sparkasse Münsterland Ost mit dem 

Sitz in Münster ist eine mündelsichere, 
dem gemeinen Nutzen dienende rechts- 
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Sie 
führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen 
Grundsätzen. Die Erzielung von Gewinn ist 
nicht Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. 

 
(2) Die Sparkasse ist Mitglied des Sparkassen-

verbandes Westfalen-Lippe. 
 

(3) Die Sparkasse führt das dieser Satzung 
beigedruckte Dienstsiegel. 

 
 
§ 2 Träger 
 
Träger der Sparkasse ist der Sparkassen- 
zweckverband der Stadt Münster, des Kreises 
Warendorf sowie der Städte und Gemeinden 
Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh,  
Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, 
Sendenhorst, Telgte und Warendorf. 
 
 
§ 3 Organe 
 
Organe der Sparkasse sind der Verwaltungsrat 
und der Vorstand. 
 
 
§ 4 Verwaltungsrat 
 
(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 
 

a) dem vorsitzenden Mitglied, 
b) neun weiteren sachkundigen Mitglie-

dern und 
c) fünf Dienstkräften der Sparkasse. 

 
(2) Die Ausgabe von Genussrechten, die Ein-

gehung nachrangiger Verbindlichkeiten 
sowie die Aufnahme von Vermögenseinla-
gen stiller Gesellschafter und sonstiger 
haftender Eigenmittel bedürfen der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates. 

 
(3) An den Sitzungen des Verwaltungsrats 

nehmen fünf von der Verbandsversamm-
lung zu wählende Hauptverwaltungsbe-
amte der Zweckverbandsmitglieder bera-
tend teil. 

 

 § 5 Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. 
 
(2) Der Verwaltungsrat kann bis zu zwei stell-

vertretende Mitglieder des Vorstandes be-
stellen. 

 
 
§ 6 Vertretung der Sparkasse 
 
(1) Die Sparkasse wird durch zwei Vor-

standsmitglieder vertreten. 
 
(2) Der Vorstand ist berechtigt, einzelnen 

Vorstandsmitgliedern oder anderen Be-
schäftigten der Sparkasse Vertretungs-
macht für einzelne oder bestimmte Arten 
von Geschäften zu erteilen. Das gilt ins-
besondere für den Erwerb und die Veräu-
ßerung oder Belastung von Grundstücken 
oder grundstücksgleichen Rechten der 
Sparkasse sowie für Vollmachten an Dritte 
zur Wahrnehmung der Interessen der 
Sparkasse (z. B. in Rechtsstreitigkeiten, 
Zwangsversteigerungen). 

 
(3) Vorstandsmitglieder im Sinne dieser Re-

gelung sind ordentliche und stellvertre-
tende Vorstandsmitglieder. 

 
 
§ 7 Kredite und Beteiligungen 
 
Gebiet nach § 3 Abs. 1 a) SpkG NRW ist das 
Gebiet des Trägers, die angrenzenden Kreise 
und die kreisfreie Stadt Hamm. 
 
 
§ 8 Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Satzung tritt am 01.08.2018 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 01.02.2011 
außer Kraft. 
 
Warendorf, 26.06.2018 
 
Die Verbandsversammlung 
 
Vorsitzender                       Mitglied 
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Gesamtergebnisrechnung
Volkshochschule Warendorf

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Übertragungen Fortgeschr. 

Ansatz 2016

Ist-Ergebnis 

2016

Vergleich fortg. 

Ansatz / Ist

01   Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 497.782,17 602.000,00 0,00 602.000,00 617.515,58 15.515,58

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 324.854,71 286.100,00 0,00 286.100,00 300.926,32 14.826,32

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 156.929,51 155.800,00 0,00 155.800,00 269.287,49 113.487,49

07 + Sonstige ordentliche Erträge 18.416,27 49.408,00 0,00 49.408,00 37.538,99 -11.869,01

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 997.982,66 1.093.308,00 0,00 1.093.308,00 1.225.268,38 131.960,38

11 - Personalaufwendungen -771.531,70 -834.325,00 0,00 -834.325,00 -910.212,24 -75.887,24

12 - Versorgungsaufwendungen -73.192,87 -47.188,00 0,00 -47.188,00 -63.595,68 -16.407,68

13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen -51.008,57 -48.700,00 0,00 -48.700,00 -82.965,00 -34.265,00

14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.963,78 -13.000,00 0,00 -13.000,00 -12.501,10 498,90

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -86.467,49 -136.600,00 0,00 -136.600,00 -110.236,20 26.363,80

17 = Ordentliche Aufwendungen -994.164,41 -1.079.813,00 0,00 -1.079.813,00 -1.179.510,22 -99.697,22

18 = Ordentliches Ergebnis     (Pos. 10 + 17) 3.818,25 13.495,00 0,00 13.495,00 45.758,16 32.263,16

19 + Finanzerträge 0,96 10,00 0,00 10,00 0,00 -10,00

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (Pos. 19 + 20) 0,96 10,00 0,00 10,00 0,00 -10,00

22 = Ergebnis der lfd.Verw.tätigkeit (Pos. 18 + 21) 3.819,21 13.505,00 0,00 13.505,00 45.758,16 32.253,16

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = Außerordentliches Ergebnis (Pos. 23 + 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Jahresergebnis (Pos. 22 + 25) 3.819,21 13.505,00 0,00 13.505,00 45.758,16 32.253,16

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und 
Aufwendungen mit der allg. Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29
Verrechnete Aufwendungen bei 

Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Verrechnungssaldo (Pos. 27 - 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jahresabschluss 2016

VHS Warendorf
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Gesamtfinanzrechnung
Volkshochschule Warendorf

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Übertragungen Fortgeschr. 

Ansatz 2016

Ist-Ergebnis 

2016

Vergleich fortg. 

Ansatz / Ist

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 495.640,70 602.000,00 0,00 602.000,00 620.512,75 18.512,75

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 305.021,64 286.100,00 0,00 286.100,00 309.063,72 22.963,72

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 133.460,88 155.800,00 0,00 155.800,00 254.672,29 98.872,29

07 + Sonstige Einzahlungen 1.906,11 2.220,00 0,00 2.220,00 2.009,29 -210,71

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,96 10,00 0,00 10,00 0,00 -10,00

09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 936.030,29 1.046.130,00 0,00 1.046.130,00 1.186.258,05 140.128,05

10 - Personalauszahlungen -760.063,79 -832.475,00 0,00 -832.475,00 -862.301,74 -29.826,74

11 - Versorgungsauszahlungen -54.368,31 -62.500,00 0,00 -62.500,00 -53.316,88 9.183,12

12 - Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen -43.741,13 -48.700,00 0,00 -48.700,00 -84.407,46 -35.707,46

15 - Sonstige Auszahlungen -77.936,08 -74.100,00 0,00 -74.100,00 -80.388,02 -6.288,02

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit -936.109,31 -1.017.775,00 0,00 -1.017.775,00 -1.080.414,10 -62.639,10

17
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 + 
16)

-79,02 28.355,00 0,00 28.355,00 105.843,95 77.488,95

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -15.308,40 -19.000,00 0,00 -19.000,00 -9.733,75 9.266,25

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.308,40 -19.000,00 0,00 -19.000,00 -9.733,75 9.266,25

31 = Saldo Investitionstätigkeit (Pos. 23 + 30) -13.308,40 -19.000,00 0,00 -19.000,00 -9.733,75 9.266,25

32 = Überschuss/ Fehlbetrag (Pos. 17 + 31) -13.387,42 9.355,00 0,00 9.355,00 96.110,20 86.755,20

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38
= Änd. des Bestands an eigenen Finanzmitteln 
(Pos. 32+37)

-13.387,42 9.355,00 0,00 9.355,00 96.110,20 86.755,20

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 85.152,77 0,00 0,00 0,00 71.765,35 71.765,35

41 = Liquide Mittel (Pos. 38,39,40) 71.765,35 9.355,00 0,00 9.355,00 167.875,55 158.520,55

Jahresabschluss 2016

VHS Warendorf
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VHS Warendorf

Aktiva 

31.12.2016
€

31.12.2015
€

1.   Anlagevermögen 
     1.1  Immaterielle Vermögensgegenstände 11.274,35 6.615,34

     1.2  Sachanlagen 
           1.2.1  Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
              1.2.1.1   Grünflächen 0,00 0,00
              1.2.1.2   Ackerland 0,00 0,00
              1.2.1.3   Wald, Forsten 0,00 0,00
              1.2.1.4   Sonstige unbebaute Grundstücke 0,00 0,00

0,00 0,00

           1.2.2  Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
              1.2.2.1   Kinder- und Jugendeinrichtungen 0,00 0,00
              1.2.2.2   Schulen 0,00 0,00
              1.2.2.3   Wohnbauten 0,00 0,00
              1.2.2.4   Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 0,00 0,00

0,00 0,00
          1.2.3  Infrastrukturvermögen 
             1.2.3.1   Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00
             1.2.3.2   Brücken und Tunnel 0,00 0,00
             1.2.3.3   Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 0,00
             1.2.3.4   Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 0,00
             1.2.3.5   Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen 0,00 0,00
             1.2.3.6   Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0,00 0,00

0,00 0,00

          1.2.4  Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00
          1.2.5  Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 0,00
          1.2.6  Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 0,00 0,00
          1.2.7  Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.430,64 27.857,00
          1.2.8  Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 0,00 0,00

20.430,64 27.857,00

     1.3  Finanzanlagen 
           1.3.1  Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
           1.3.2  Beteiligungen 0,00 0,00
           1.3.3  Sondervermögen 0,00 0,00
           1.3.4  Wertpapiere des Anlagevermögens 11.605,95 11.605,95
           1.3.5  Ausleihungen 
              1.3.5.1  an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
              1.3.5.2  an Beteiligungen 0,00 0,00
              1.3.5.3  an Sondervermögen 0,00 0,00
              1.3.5.4  Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00

11.605,95 11.605,95

2.  Umlaufvermögen 
     2.1  Vorräte 
            2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 0,00 0,00
            2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 0,00

0,00 0,00

     2.2  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
            2.2.1  Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
               2.2.1.1   Gebühren 0,00 0,00
               2.2.1.2   Beiträge 0,00 0,00
               2.2.1.3   Steuern 0,00 0,00
               2.2.1.4   Forderungen aus Transferleistungen 986.327,00 1.017.817,00
               2.2.1.5   Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 17.441,56 15.637,61

1.003.768,56 1.033.454,61

            2.2.2  Privatrechtliche Forderungen 
               2.2.2.1   gegenüber dem privaten Bereich 18.448,02 21.034,72
               2.2.2.2   gegenüber dem öffentlichen Bereich 33.332,80 27.318,55
               2.2.2.3   gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
               2.2.2.4   gegen Beteiligungen 0,00 0,00
               2.2.2.5   gegen Sondervermögen 0,00 0,00

51.780,82 48.353,27

           2.2.3  Sonstige Vermögensgegenstände 135,00 186,15

    2.3  Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

    2.4  Liquide Mittel 167.875,55 71.765,35
1.223.559,93 1.153.759,38

3.  Aktive Rechnungsabgrenzung 4.295,17 824,57

Summe Aktiva 1.271.166,04 1.200.662,24

Volkshochschule Warendorf - Bilanz zum 31. Dezember 2016
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VHS Warendorf

Passiva 

31.12.2016
€

31.12.2015
€

1.  Eigenkapital 
     1.1  Allgemeine Rücklage  85.795,24 83.249,10
     1.2  Sonderrücklagen 0,00 0,00
     1.3  Ausgleichsrücklage  42.897,63 41.624,56
     1.4  Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  45.758,16 3.819,21

174.451,03 128.692,87

2.  Sonderposten  
     2.1  für Zuwendungen  2.403,07 3.459,70
     2.2  für Beiträge  0,00 0,00
     2.3  für den Gebührenausgleich  0,00 0,00
     2.4  Sonstige Sonderposten 0,00 0,00

2.403,07 3.459,70

3.  Rückstellungen  
     3.1  Pensionsrückstellungen 986.327,00 1.017.817,00
     3.2  Rückstellungen für Deponien und Altlasten 0,00 0,00
     3.3  Instandhaltungsrückstellungen 0,00 0,00
     3.4  Sonstige Rückstellungen 69.202,82 12.826,83

1.055.529,82 1.030.643,83

4.  Verbindlichkeiten  
     4.1  Anleihen 0,00 0,00
     4.2  Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
             4.2.1  von verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
             4.2.2  von Beteiligungen 0,00 0,00
             4.2.3  von Sondervermögen 0,00 0,00
             4.2.4  vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00
             4.2.5  von Kreditinstituten 0,00 0,00
     4.3  Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 0,00 0,00
     4.4  Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
            gleichkommen 0,00 0,00
     4.5  Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.577,11 9.231,22
     4.6  Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 0,00
     4.7  Sonstige Verbindlichkeiten 25.654,21 28.634,62
     4.8  Erhaltene Anzahlungen 0,00 0,00

36.231,32 37.865,84

5. Passive Rechnungsabgrenzung 2.550,80 0,00

Summe Passiva 1.271.166,04 1.200.662,24
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herrn Wolfgang Karl Klos 
 
letzte bekannte Anschrift: Nordkamp 4, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 29.06.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/55/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 18.07.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 
 

Herrn Roman Regitko 
 

letzte bekannte Anschrift: Hauptstr. 15, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 18.07.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/56/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 18.07.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 

 

Herrn Selim Kör 
 
letzte bekannte Anschrift: Auf der Brede 14, 59302 Oelde 
mit Schreiben vom          : 20.07.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/57/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.07.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
 

Benachrichtigung / öffentliche Zustellung 
 
Das Straßenverkehrsamt des Kreises Warendorf hat für 
 

Herrn Frederik Ciemiega 
 

letzte bekannte Anschrift: Schumannstr. 1, 59227 Ahlen 
mit Schreiben vom          : 20.07.2018 
Aktenzeichen                  : 368300/UZ/58/CK 
 
Eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Person nicht bekannt ist, wird das 
Schreiben gem. § 1 i.V.m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Das Dokument gilt als 
zugestellt, wen seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schreiben kann im Kreishaus Warendort, im Straßenverkehrsamt, Waldenburger Str. 2, 
48231 Warendorf, Zimmer B0.52, während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
48231 Warendorf, den 20.07.2018 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
Im Auftrag 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Yanko Atanasov, zuletzt 
wohnhaft in Oststraße 53 48231 Warendorf mit Schreiben vom 17.07.2018, 
Aktenzeichen 3300/518967 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 
hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Warendorf, Zimmer 19, 
Südstraße 10 a, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 
Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Zoya Atanasova, zuletzt 
wohnhaft in Oststraße 53 48231 Warendorf mit Schreiben vom 17.07.2018, 
Aktenzeichen 3300/518967 eine rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 
 
Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben 
durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt  (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 
Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 
hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden kö nnen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 
 
Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 
verstrichen sind. 
 
Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Warendorf, Zimmer 19, 
Südstraße 10 a, 48231 Warendorf, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen 
werden. 
 
 
 
Kreis Warendorf 
Der Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Der Kreis Warendorf hat in dem Verwaltungsverfahren, Dominik Ungibauer, zuletzt wohnhaft 

in Nienkamp 10 59302 Oelde mit Schreiben vom 23.07.2018, Aktenzeichen 3140/486 eine 

rechtsmittelfähige Entscheidung getroffen. 

 

Da der derzeitige Aufenthaltsort der o. g. Person nicht bekannt ist, wird das Schreiben durch 

öffentliche Bekanntmachung zugestellt (§ 1 in Verbindung mit § 10 Abs. 2 

Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen). Es wird darauf 

hingewiesen, dass Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf 

Rechtsverluste drohen können. 

 

Es gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushangs zwei Wochen 

verstrichen sind. 

 

Das Schreiben kann im Jobcenter Kreis Warendorf, Anlaufstelle Oelde, Zimmer 007, Am 

Markt 8, 59302 Oelde, während der allgemeinen Dienstzeit eingesehen werden. 

 

 

Kreis Warendorf 

Der Landrat 
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